Zuweisung zum ZahnarztbesuchDieses Zuweisungsformular ist zur einmaligen Verwendung gedacht und ist bei einem Zahnarztbesuch zwingend vorzulegen. 




	Zahnarztpraxis:
	[bookmark: Text1]Name:      

	
	[bookmark: Text2]Adresse:      

	Patient / In:
	[bookmark: Text3]N-Nummer:      

	
	[bookmark: Text4]Name:      

	
	[bookmark: Text5]Vorname:      

	
	[bookmark: Text6]Geburtsdatum:      

	
	[bookmark: Text7]Adresse:      
[bookmark: Text8]                    

	
	Status: ☐ Ausweis N 
            ☐ Ausweis F
            ☐ Ausweis S
            ☐ Sozialhilfestopp / NEE (Nothilfe)
          



Hinweise:
1. Die zugewiesene Person hat vor Durchführung einer Zahnbehandlung der Sozialhilfebehörde einen Kostenvoranschlag einzureichen. Die Sozialhilfebehörden können die Übernahme der Kosten verweigern, wenn der Kostenvoranschlag nicht vorzeitig eingereicht wird. In Fällen von notfallmässig vorzunehmender, schmerzstillender Zahnbehandlungen, sowie jährliche Zahnkontrollen und Dentalhygienebehandlungen ist vorgängig kein Kostenvoranschlag bei der Sozialhilfebehörde einzureichen.
 
2. Über Kostenvoranschläge, bzw. Rechnungen von notfallmässig vorgenommenen schmerzstillenden Zahnbehandlungen bis 500 Franken können die Sozialhilfebehörden ohne Plausibilitätsprüfungen direkt entscheiden.

3. Kostenvoranschläge, bzw. Rechnungen von notfallmässig vorgenommenen schmerzstillenden Zahnbehandlungen zwischen 500 und 1'000 Franken können die Sozialhilfebehörden zur Überprüfung an die vertrauenszahnärztliche Person einreichen.

4. Kostenvoranschläge, bzw. Rechnungen von notfallmässig vorgenommenen schmerzstillenden Zahnbehandlungen über 1'000 Franken müssen die Sozialhilfebehörden zur Überprüfung an die vertrauenszahnärztliche Person einreichen. Bei Zahnbehandlungen über 1'000 Franken ist von der behandelnden Zahnärztin / dem behandelnden Zahnarzt das «Formular Sozialmedizin» auszufüllen, das zusätzlich zum Kostenvoranschlag an die vertrauenszahnärztliche Person weitergeleitet wird.

5. Der Leistungsstandart richtet sich nach § 13 Abs. 1 Bst. c und d SHV, bzw. nach § 14 kAV. Personen mit Ausweis N, S und Personen mit Status Sozialhilfestopp / NEE haben Anspruch auf schmerzstillende Zahnbehandlungen. Personen mit Ausweis F haben zudem Anspruch auf einfache, wirtschaftliche und zweckmässige Zahnsanierungen im Rahmen des Sozialversicherungstarifs. Details können dem Dokument Asylhilfe – Richtlinien Zahnbehandlungen Basel-Landschaft entnommen werden. 

6. Rechnungsadressat ist grundsätzlich der Patient / die Patientin. Der Kostenvoranschlag, bzw. die Rechnung von notfallmässig vorgenommenen schmerzstillenden Zahnbehandlungen, kann jedoch mit dem Einverständnis des Patienten / der Patientin auch direkt der Sozialhilfebehörde weitergeleitet werden. 





Stempel und Unterschrift Behörde:	Datum: Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.




_____________________________
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